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Brief des 1. Vorsitzenden 
Nr. 4 / 2020 

 

 
 
 
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 
 
Nach unserem Shutdown am 13. März 2020 sind nun schon einige Wochen vergangen. Unsere 
Ungeduld den Schießsport wieder ausführen zu können wächst und wächst. Nach wie vor gibt es 
von Bund und Land noch keine Freigabe für den „normalen“ Schießbetrieb. Es geht nur in sehr 
kleinen Schritten vorwärts. In den letzten Wochen ist es durch Freigabe vom Deutschen Schützen-
bund (DSB) möglich, nur den Berufs- und Spitzensport unter Einhaltung vorgegebener Schutz- und 
Hygienevorschriften wieder hochzufahren. Selbstverständlich gehen wir diesen Weg in Hessen und 
in Mühlheim mit. 
 
Corona Pandemie Lockerungen Stand 06.05.2020 
Nach den Informationen des heutigen Tages sollen weitere Lockerungen kommen. Für uns Sportler 
natürlich interessant, welche Möglichkeiten sich uns bieten. Der Freizeitsport  soll insbesondere im 
Außenbereich wieder ermöglicht werden. Ob wir mit unseren Schießsportanlage in einem solchen 
Außenbereich liegen oder ob unsere, nach Waffenrecht teilgedeckten Stände, zum Indoorsport zäh-
len gilt es abzuwarten. Im Nachbarbundesland Bayern sind nur das Bogen - und das Wurfscheiben-
schießen statthaft. Deren Auflagen: 

- Ausübung an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen oder privaten Frei-
luftsportanlagen,  

- Einhaltung des Distanzgebotes von 1,5 Metern zwischen zwei Personen, 
- Ausübung allein oder in kleinen Gruppen von bis zu fünf Personen (inklusive Trainer und 

Aufsicht!), 
- kontaktfreie Durchführung, 
-  keine Nutzung von Umkleidekabinen, konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfekti-

onsmaßnahmen, insbesondere bei gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten, 
- keine Nutzung der Nassbereiche, die Öffnung von gesonderten WC-Anlagen ist jedoch mög-

lich, 
- Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zu Anlagen, 
- keine Nutzung von Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen an den Sportstätten; Betreten 

der Gebäude zu dem ausschließlichen Zweck, das für die jeweilige Sportart zwingend erfor-
derliche Sportgerät zu entnehmen oder zurückzustellen, ist zulässig, 

- keine besondere Gefährdung von vulnerablen Personen durch die Aufnahme des Trainings-
betriebes und 

- keine Zuschauer. 
- Masken sind für die Schießtrainings im Freien nicht vorgeschrieben. 

 
Ähnliches könnte auf uns zukommen. 
Euer Vorstand wird die Entwicklung weiter beobachten. 
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Ungeachtet dessen wurde der sportliche Leiter durch den geschäftsführenden Vorstand beauftragt, 
die Wiederaufnahme des Sportbetriebs vorzubereiten und ein Konzept für die Einhaltung und Um-
setzungen der allgemeine Hygienevorgaben und besonderen Auflagen zu erstellen und im Betrieb 
der Schießsportanlage eigenverantwortlich umzusetzen. 
Die Wideraufnahme des Sportbetriebs wird an uns alle Herausforderungen stellen und Disziplin ver-
langen.  
 
Vorstandsarbeit 
 
Der Vorstand steht untereinander im Kontakt, sei es über WhatsApp oder per Videokonferenz.  
In einer solchen hat unser Schatzmeister Ralph Trimborn seinen Rücktritt aus gesundheitlichen 
Gründen am 14.04.2020 angekündigt und noch am selben Abend per Mail erklärt. 
 
Der Gesamtvorstand bedankt sich bei Ralph, der am 06.10.2012 in einen Verein eintrat und bereits 
kurze Zeit später das Amt des Schatzmeisters übernahm, Recht herzlich. Er erhielt für sein Enga-
gement am 27.04.2016 die Hessische Ehrennadel in Bronze und am 02.12.2017 in Silber.  
Nach seiner Genesung wird sich sicherlich ein ehrenamtliches Plätzchen für ihr finden. 
 
Der Vorstand hat dann Thomas Lotz zum kommissarischen Schatzmeister ernannt. Diese kommis-
sarische Ernennung gilt bis zur nächsten Jahreshauptversammlung. 
Ihm zur Seite stehen wird Marcel Czyszkowski. Die genaue Arbeitsteilung besprechen die beiden 
untereinander. 
 
Jahresbeitrag 
Euer Schützenverein wird innerhalb der nächsten vier Wochen den Jahresbeitrag 2020 einziehen. 
Vereinzelt wurden Vorstandmitglieder auf eine Reduzierung des Jahresbeitrages wegen fehlender 
Trainingsmöglichkeiten angesprochen. 
Der Vorstand hält sich in dieser Frage an die juristische Beratung durch den Landessportbund Hes-
sen. Dieser führt dazu aus: 
 
„Mitglieder haben in diesem Zusammenhang keinen Anspruch auf Erstattung des Beitrages. Ebenso 
entsteht aus dieser Situation auch kein Sonderkündigungsrecht. In der Regel ist der Mitgliedsbeitrag 
nicht an konkrete Sportnutzungen gebunden, sondern ist, wie der Name schon sagt ein „Beitrag für 
die Mitgliedschaft“. Als Mitglied ist man kein Kunde, sondern Teil des Vereins. Die Kosten des Ver-
eins laufen ja weiter und man hat als Mitglied eine Verantwortung gegenüber dem Verein. Der Bei-
trag stellt nach den vereinsrechtlichen Grundsätzen kein Entgelt dar, sondern dient dem Verein 
dazu, seinen Zweck zu verwirklichen. Mit den Kosten für ein Flug- oder Konzertticket lässt sich der 
Mitgliedsbeitrag daher nicht vergleichen. 
Im Übrigen erlauben die Regeln der Gemeinnützigkeit dem Verein lediglich dann einen Verzicht auf 
Beitragszahlungen, wenn die Satzung dies ausdrücklich erlaubt! 
Gleiches gilt für „echte“ Abteilungsbeiträge. Auch diese werden von Mitgliedern gezahlt, ohne dass 
eine direkte Gegenleistung des Vereins damit verbunden ist. Daher sind Mitgliedsbeitrag und Abtei-
lungsbeitrag auch im ideellen Bereich zu verbuchen.“ 
 
Der Link zum nachlesen https://www.landessportbund-hessen.de/servicebereich/news/coronavi-
rus/rechtliche-fragen/#c4504  
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Jahreshauptversammlung 
Normalerweise wäre es an der Zeit, die ordentliche Jahreshauptversammlung durchzuführen. Vor 
dem Hintergrund der Kontaktverbote, dem Verbot der Ausübung von Vereinsarbeit ist dies natürlich 
unmöglich. 
Der Gesetzgeber hat nunmehr den Vereinen rechtlich die Möglichkeit zu Onlineversammlungen ein-
geräumt. Der geschäftsführende Vorstand hat entschieden, von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch 
zu machen. Zuviele Unwägbarkeiten würden diese Veranstaltung prägen.  
 
Aktuell beobachten wir die Lockerungen und haben eine Mitgliederversammlung im 4. Quartal 2020 
ins Auge gefasst. Ob sie, wie gewohnt, im Schützenhaus stattfinden wird, bestimmen die bis dahin 
geltenden Regelungen. 
 
Staatliche Förderung für Vereine 
Der Bund, das Land Hessen und der Kreis Offenbach haben Förderprogramme auch für Vereine 
auf den Weg gebracht. 
An dieser Stelle DANKE, an die Mitglieder, die solche Informationen an mich weitergegeben haben. 
Der Vorstand hat die Voraussetzungen, die solche Förderprogramme haben geprüft, ob die SGMD 
antragsberechtigt ist. Wie im letzten Vorsitzenden Brief erwähnt, dürften sich die ausbleibenden 
Gelder aus Vermietungen, Werbung und dem möglicherweise abgesagten Firmen – und Vereins-
pokalschießen auf über 6.500,- € belaufen.  
Leider können wir auf keine Zuschüsse hoffen. Eine der Voraussetzung ist, dass der Verein durch 
die Corona Pandemie in eine finanzielle Situation gekommen ist, durch die er alleine nicht mehr 
heraus kommt. 
Die SGMD hat über die letzten Jahre trotz Tilgung des Darlehns für das Schützenhaus, trotz Inves-
titionen in die Sanierung der Dächer und anderes mehr, eine gefestigte finanzielle Basis.  
Obwohl wird das Jahr 2020 mit einem dicken Minus abschließen werden, werden die Vereinskonten 
nicht in den roten Bereich kommen. 
 
Arbeitsstunden 2020 
Natürlich „brennt“ den Mitgliedern das Thema Arbeitsstunden 2020 unter den Nägeln. Bis zur Schlie-
ßung am 16.03.2020 fand kein regulärer Arbeitseinsatz auf der Schießsportanlage statt. Ob und 
Wann es wieder zur Durchführung eines Arbeitsdienstes kommen wird, ist derzeit fraglich. 
 
Daher hat der Vorstand auch noch keinen abschließenden Beschluss unternommen, wie mit dem 
Thema Arbeitsstunden 2020 verfahren wird. Dies werden wir auf die Agenda nehmen, wenn der 
Zeitpunkt gekommen ist, an dem wir uns wieder regulär auf der Anlage treffen können. 
 
Teamleitung Technik 
Frank Ständer hat angekündigt, ab Ende April nicht mehr in Leitungsfunktion für das Technikteam 
zur Verfügung zu stehen. Nach einem Telefonat mit mir, hat er vor dem Hintergrund der Corona 
Pandemie eingewilligt, bis zur Aufhebung des Kontaktverboten und der Durchführung einer ordentli-
chen Vorstandssitzung das Amt weiter zu begleiten. 
 
Dafür Recht Herzlichen Dank! 
 
Der Aufruf des Vorstandes, dass ein Nachfolger für Frank gesucht wird, hat Früchte getragen. Ein 
potentieller Interessent ist gefunden und wird gerade durch Frank und mich in die Tätigkeiten und 
Aufgaben eingewiesen.  
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Mitgliederbewegungen 
 
Unseren Verein werden zum 31.12.2020 nachfolgende Mitglieder verlassen: 
 
Leander Baumgartner 
 
Die Mitgliederzahl zum 01.01.2020 betrug 198 Mitglieder. Die aktuelle Entwicklung ist minus 8. 
 
20. Mühlheimer Firmen – und Vereinspokalschießen 
Nach reiflicher Überlegung und intensiver Diskussion hat der Vorstand beschlossen, die 20. Auflage 
des Mühlheimer Firmen – und Vereinspokalschießen für 2020 abzusagen. 
 
Wir haben eine Verantwortung nach Innen und Außen. 
Unabhängig davon, ob zum geplanten oder einem späteren Zeitpunkt eine solche Veranstaltung 
überhaupt statthaft wäre, kennen wir die möglichen Auflagen nicht. Diese Auflagen würden die Ver-
antwortlichen des FuVPS vor zusätzliche Aufgaben stellen. Möglicherweise würden sich Mitglieder 
nicht oder nur eingeschränkt zu den Diensten anmelden. 
Gleiche Überlegung gilt für die Gäste, kommen sie überhaupt oder eingeschränkt. 
 
All diese Faktoren haben zu Ergebnis der Absage geführt.  
 
Sonstige Informationen 
 
Projekt Schallschutz 50 Meter 
Die für den 16.04.2020 geplante Lärmmessung konnten wir nach Rücksprache mit den zuständigen 
Behörden nicht durchführen. 
Es wurden seitens von Vereinen so viele Anfragen zu Ausnahme des Kontaktverbotes, des Sport-
verbotes und ähnlichem gestellt, dass grundsätzliche keine Ausnahmen zugelassen werden. 
Die Projektgruppe wird diese Lärmmessung zeitnah nach Lockerung der Vorschriften, möglichst 
noch vor Aufnahme des vollen Flugbetriebes durchführen. 
 
 
Erste Hilfe Ausbildung / Fortbildung 
Die Ausbildung / Fortbildung Erste Hilfe am 09.05.2020 ist abgesagt. 
 
Ich werde euch hierzu auf dem Laufenden halten. 
 
Vereinskleidung 
Die Beschaffung von Vereinskleidung ist aktuell ebenfalls eingefroren.  
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BLEIBT GESUND 
 
 
Wir haben schon so viele Wochen geschafft, ich würde sagen, die längste Zeit ohne unseren 
Schießsport liegt hinter uns. Bitte habt noch ein wenig Geduld, es wird sich hoffentlich in den nächs-
ten Tagen was zum Positiven verändern. 
 
Bis zum nächsten Mal! 
 
 
Euer 1. Vorsitzender 

 
     Thomas Baier 
 
 
 
 
P.S.: Eine Bemerkung in eigener Sache 
 
Einige von Euch erhalten von Zeit zu Zeit Mails, die vermeintlich von mir stammen und wundern 
sich, warum ich Inhalte aus 2010 / 2011 versende. Mein Account wurde in 2015 gehackt und die 
Adressen offensichtlich kopiert. Die Adressen werden von Zeit zu Zeit genutzt, um damit Nachrich-
ten als SPAM zu versenden.  
Ich erhalten so meine eigene Mails ebenfalls.  
Ich bedanke mich bei denjenigen, die mich fortlaufend informieren.  
Jedoch habe ich keine Möglichkeit dies zu stoppen.  
Ich bitte um Euer Verständnis! 
 
 


